
europaticker: Hinzurechnung des überhöhten Lärms des Nachtbetriebs der

Windenergieanlagen ist nicht hinnehmenbar

VG Koblenz: Änderungsgenehmigung für den Nachtbetrieb des

Windparks in Kratzenburg ist rechtswidrig

Der Rhein-Hunsrück-Kreis erteilte der beigeladenen Gesellschaft im Juli 2013 die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung für neun Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 143

m und einem Rotordurchmesser von 114 m in der Gemarkung Kratzenburg mit der Einschränkung,

dass fünf der Anlagen nachts nicht betrieben werden durften. Die Standorte liegen zum Teil in der

Nachbarschaft zu einem Industriegebiet der Stadt Boppard und einem daran angrenzenden

Gewerbepark der Ortsgemeinde Kratzenburg sowie zu der Wohnbebauung in Boppard-Buchholz.

In Abänderung dieser Genehmigung erlaubte der Landkreis im Juli 2014 unter Hinweis auf ein

eingeholtes Lärmgutachten auch den schallreduzierten Nachtbetrieb der übrigen fünf Anlagen. Gegen

diese Änderung erhob die Klägerin, die in dem Industriegebiet und dem Gewerbepark einen

Produktionsbetrieb mit Prüfständen für Maschinen unterhält, Widerspruch. Sie machte geltend, im

Rahmen der gutachterlichen Untersuchung sei die Vorbelastung durch den von ihrer Fabrik

verursachten (nächtlichen) Betriebslärm unzureichend ermittelt worden. Zudem fehle die erforderliche

Umweltverträglichkeitsvorprüfung. Der Kreisrechtsausschuss des Landkreises wies den Widerspruch

zurück. Daraufhin suchte die Klägerin beim Verwaltungsgericht Koblenz um Rechtsschutz nach.

Die Klage hatte Erfolg. Die angegriffene Änderungsgenehmigung, so das Gericht, sei rechtswidrig. Die

ihr zugrundeliegende Schallimmissionsprognose beruhe unter Zugrundelegung der einschlägigen

immissionsschutzrechtlichen Vorschriften und der TA Lärm auf unzutreffenden tatsächlichen Annahmen

und übersehe wichtige Immissionspunkte im Bereich der Wohnbebauung. Zudem weise nach der

Prognose das Gutachten für einen Immissionsort im Bereich der Wohnbebauung in Boppard-Buchholz

unzulässig hohe Werte aus. Dies begründe hier auch eine Rechtsverletzung der Klägerin.

Bleibe die Änderungsgenehmigung bestehen, sei die Klägerin angesichts der erheblichen

Lärmvorbelastung durch ihren Betrieb und durch weitere Unternehmen nicht davor sicher, selbst

möglicherweise zu Lärmschutzmaßnahmen zugunsten der Wohngebiete herangezogen zu werden. Eine

Hinzurechnung des überhöhten Lärms des Nachtbetriebs der Windenergieanlagen müsse sie nicht

hinnehmen. Zudem sei im Hinblick auf die Änderungsgenehmigung keine ausreichende Vorprüfung

nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt. Diese sei auch nicht durch die

bestandskräftige Ursprungsgenehmigung von 2013, den Änderungsgenehmigungsbescheid von 2014

oder in der Zwischenzeit bis zur gerichtlichen Entscheidung in ausreichender Weise nachgeholt worden.

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Berufung bei dem Oberverwaltungsgericht

Rheinland-Pfalz zu .
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